Publikationsvertrag

Zwischen


…………………………………………………………
Korrespondierende*r Autor*in - im Folgenden „Autor*in“ genannt,

einerseits,


und

Technische Universität Graz
Rechbauerstraße 12
8010 Graz
Österreich
vertreten durch
Institut für Eisenbahnwesen & Verkehrswirtschaft
8010 Graz
Österreich

im Folgenden „Herausgeber*in“ oder „Partei“ genannt,

andererseits.




1. Gegenstand des Vertrages

Titel der Publikation:
…. (im Folgenden „Publikation“ genannt).

Weitere Autor*innen der Publikation: …

Die Publikation ist ein vollständiger Beitrag, der zusätzlich zu den wissenschaftlichen Beiträgen des*der Autors*in und der anderen Autor*innen Tagung „50. Schienenfahrzeugtagung“ (8.-10.11.2026 in Graz, Österreich) geleistet wird. Der*die Autor*in garantiert, ein Manuskript einzureichen, dessen Inhalt mit dem wissenschaftlichen Beitrag auf der Konferenz übereinstimmt.


2. Produktion und Veröffentlichung

2.1 Der*die Autor*in hat dem*der Herausgeber*in die vollständig ausgearbeitete Publikation sowie alle Illustrationen in einem geeigneten Format, das den vom*von der Herausgeber*in festgelegten Standards entspricht und vom Institut zur Verfügung gestellt wird, zu übermitteln.

2.2 Nach der Einreichung wird der Beitrag einem Begutachtungsprozess unterzogen. Nach Abschluss dieses Prozesses wird der*die Herausgeber*in das Manuskript zusammen mit den Kommentaren der Gutachter*innen an den*die Autor*in zurücksenden. Der*die Autor*in hat das überarbeitete Manuskript bis zur festgelegten Frist an den*die Herausgeber*in zurückzusenden.

[bookmark: _Hlk181962713]2.3 Der*die Herausgeber*in wird die Publikation gemäß der Open-Access-Politik über den Verlag der Technischen Universität Graz veröffentlichen. Der*die Autor*in stimmt ausdrücklich zu, dass die Publikation weltweit zugänglich gemacht wird.

2.4 Der*die Herausgeber*in und der Verlag der Technischen Universität Graz sind daher ausdrücklich befugt, die Publikation zu reproduzieren, zu verbreiten und öffentlich zugänglich zu machen und die Publikation unter der Creative Commons Attribution License 4.0 (CC BY-) zu lizensieren. Weitere Informationen sind verfügbar unter: https://creativecommons.org/licenses/.

3. Garantien des*der Autors*in

3.1 Der*die Autor*in bestätigt, dass er*sie und die anderen Autor*innen keine anderen Verpflichtungen bezüglich der in diesem Vertrag mit dem*der Herausgeber*in vereinbarten Rechte und Pflichten eingegangen sind. Darüber hinaus versichert der*die Autor*in, dass die Publikation und die von ihm*ihr und/oder den anderen Autor*innen bereitgestellten Materialien keine Rechte Dritter (insbesondere Urheberrechte und/oder Persönlichkeitsrechte) verletzen. Im Falle von erkennbaren Personen in den im Zusammenhang mit der Publikation verwendeten Illustrationen, selbst zu Werbezwecken, ist eine schriftliche Genehmigung dieser Personen vor der Veröffentlichung beim*bei der Herausgeber*in vorzulegen.

3.2 Der*die Autor*in sorgt dafür, dass alle verwendeten Zitate im rechtlich zulässigen Rahmen erfolgen, ausreichend gekennzeichnet sind und die entsprechenden Quellen ordnungsgemäß angegeben werden.

3.3 Der*die Autor*in versichert und gewährleistet, dass dieser Vertrag keine Verträge oder Optionen verletzt, die er*sie und/oder die anderen Autor*innen mit Dritten abgeschlossen haben.

3.4 Der*die Autor*in stellt den*der Herausgeber*in von sämtlichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit den oben genannten Klauseln 3.1 bis 3.3 dieses Vertrags frei und hält ihn*sie schadlos.

3.5 Der*die Autor*in und im Namen aller anderen Autor*innen stimmen ausdrücklich zu, dass die Publikation, sofern sie redaktionell zur Veröffentlichung angenommen wird, unter der Creative Commons Attribution License 4.0 (CC BY-) lizenziert wird.



4. Anwendbares Recht und Schiedsgerichtsbarkeit

Alle Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehen, werden endgültig nach den Regeln der Schlichtungs- und Schiedsgerichtsbarkeit der Internationalen Handelskammer durch drei Schiedsrichter*innen entschieden, die gemäß diesen Regeln ernannt werden. Der Sitz des Schiedsverfahrens ist Wien, und die Sprache des Schiedsverfahrens ist Englisch.
Dieser Vertrag unterliegt den Gesetzen von Österreich und ist in Übereinstimmung mit diesen auszulegen. Die überwiegende Partei in einer rechtlichen Auseinandersetzung zur Durchsetzung dieses Vertrages hat Anspruch auf angemessene Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Schiedsverfahren, einschließlich angemessener Anwaltsgebühren.



Für den*die Autor*in (unterzeichnet im Namen aller in Klausel 1 genannten Autor*innen):


_________________________________________________
Datum, Name, Institution


Für den*die Herausgeber*in:

[image: ]
Graz, 2.10.2025, Stefan Marschnig, Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrswirtschaft, TUGraz
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